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Zitat von Mona L.

Das mit der Freiwilligkeit bezieht sich nur auf KuK die das 60. Lebensjahr vollendet
haben. Nicht auf KuK mit Vorerkrankungen!
So habe ich das jedenfalls verstanden. Steht ja unter III.2. und nicht unter III.1.

Die Regel für die Vorerkrankungen sind komischerweise nur bis zum 04.Mai begrenzt.
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